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schädigt werden, bestehen nach geltendem Recht andere
Strafbestimmungen; es braucht also keinen zusätzlichen
Rechtsschutz.
2. Der Bundesrat will mit der laufenden Revision des Ban-
kengesetzes in Zukunft ein Szenario wie im Herbst 2008 ver-
hindern. Das ist jetzt eben die politische Antwort des Bun-
desrates; es ist also nicht nur eine juristische Begründung.
Der Bundesrat hat in der Zwischenzeit nicht nichts getan,
sondern er hat gehandelt. Er hat eine politische Antwort ge-
geben und mit der Vorlage zur Änderung des Bankengeset-
zes, die am 22. Dezember 2010 in die Vernehmlassung ge-
schickt worden ist, die Vorschläge der Expertenkommission
«Too big to fail» aufgenommen. Durch verschärfte Anforde-
rungen an systemrelevante Banken in den Bereichen Eigen-
mittel, Liquidität, Risikodiversifikation und Organisation soll
eine implizite Staatsgarantie in Zukunft ausgeschlossen wer-
den.
Damit hat der Bundesrat dem Anliegen der Motionäre bereits
Rechnung getragen. Er ist zum Schluss gekommen, dass
wir, statt Änderungen im Strafgesetzbuch vorzunehmen, mit
präventiven Massnahmen dafür sorgen sollen, dass es gar
nicht so weit kommt, dass Unternehmen vom Staat finanziell
unterstützt werden müssen. Das ist sinnvoller, günstiger und
viel effizienter.
Der Bundesrat beantragt Ihnen deshalb die Ablehnung der
Motion der GPK-SR. Der Ständerat hat die vom Bundesrat
aufgezeigte Problematik ja dann auch erkannt. Er hat es
dann aber dem Nationalrat überlassen, den Handlungsbe-
darf nochmals zu überprüfen. Ihre vorberatende Kommission
schlägt Ihnen nun eine neue Formulierung vor. Die Proble-
me, die der Bundesrat in der ursprünglichen Fassung der
Motion festgestellt hat, sind aber nicht behoben worden.
Auch hier gilt: Vorsorgen ist und bleibt günstiger als Nach-
bessern.
Deshalb muss Ihnen der Bundesrat auch die geänderte Mo-
tion zur Ablehnung empfehlen.

Lustenberger Ruedi (CEg, LU), für die Kommission: Die Ant-
wort, wie sie Frau Bundesrätin Sommaruga in dieser Ange-
legenheit jetzt gegeben hat, befriedigt nur zum Teil. Wir neh-
men durchaus zur Kenntnis, dass der Bundesrat aufgrund
der gemachten Erfahrungen gehandelt hat. Wir haben jetzt
gehört, dass ein Entwurf in der Vernehmlassung sei – aber
was die Politik mit diesem Entwurf dann macht, ist die Sache
des Parlamentes.
Ich bitte Sie deshalb, diese Motion jetzt mindestens präven-
tiv zu überweisen, denn ich bin aufgrund der Ausführungen
der Frau Justizministerin nicht ganz sicher, ob der Bundesrat
die politisch zentrale Forderung wirklich in ihrer ganzen
Tragweite erkannt hat. Bei aller Sympathie für die Vorschlä-
ge, die «Too-big-to-fail»-Problematik zu lösen, mache ich Sie
darauf aufmerksam, dass es hier aufgrund der Erfahrun-
gen – der schlechten Erfahrungen –, die wir in der Finanz-
marktkrise und beim Datenaustausch der UBS-Daten mit
den amerikanischen Behörden gemacht haben, um ein ganz
zentrales Anliegen geht. Wir sollten hier festhalten. Es geht
auch um eine gewisse Glaubwürdigkeit des Parlamentes,
das ein Problem nicht nur erkennt, sondern gewillt ist, den
Druck aufrechtzuerhalten und das Problem auch wirklich zu
lösen.
Ich bitte Sie, folgen Sie dem Antrag Ihrer Geschäftsprü-
fungskommission und halten Sie an dieser modifizierten Mo-
tion fest.

Veillon Pierre-François (V, VD), pour la commission: Moi aussi
j'aimerais vous prier d'accepter cette motion ainsi modifiée.
Nous avons bien compris les propos de Madame la con-
seillère fédérale Sommaruga, qui insiste sur l'aspect de pré-
vention pour l'avenir. C'est insuffisant.
A l'avenir, il sera important de pouvoir demander des comp-
tes aux dirigeants d'entreprises sauvées de la faillite par une
intervention de l'Etat, comme on peut aujourd'hui demander
des comptes aux dirigeants d'entreprises parties en faillite.
Une modification du Code pénal est nécessaire.
Je vous demande de suivre la commission.
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Le président (Germanier Jean-René, président): Vous avez
reçu un rapport écrit de la commission.

Huber Gabi (RL, UR), für die Kommission: Der Bundesrat wird
mit dieser Motion laut eingereichtem Text beauftragt, das
über hundertjährige, nicht mehr zeitgemässe Erb- und
Pflichtteilsrecht flexibler auszugestalten und es den stark ge-
änderten demografischen, familiären und gesellschaftlichen
Lebensrealitäten anzupassen. Dabei soll das geltende Recht
in seinem Kerngehalt bewahrt und die Familie als institutio-
nelle Konstante auch weiterhin geschützt werden. Trotz Teil-
revision soll es dem Erblassenden weiterhin freistehen, die
Angehörigen im bisherigen Ausmass zu begünstigen.
Nun ist es natürlich nicht so, dass unser Erbrecht seit über
hundert Jahren nicht mehr geändert worden wäre. So wurde
beispielsweise das Pflichtteilsrecht der Geschwister abge-
schafft, bei der Revision des Ehe- und Erbrechts die Stel-
lung der Frau verbessert, und im Rahmen des Erlasses des
Partnerschaftsgesetzes wurden ebenfalls Anpassungen vor-
genommen.
Die Kommissionsmehrheit anerkennt jedoch, dass sich die
Gesellschaft unaufhaltsam weiterentwickelt, man denke nur
an die sprunghaft gestiegene Lebenserwartung, die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen usw. Sie ist deshalb der
Auffassung, dass insbesondere eine Überprüfung der
Pflichtteilsregelung angebracht ist – dies umso mehr, als im
geltenden Recht ein starker Konnex zwischen der Pflicht-
teilsberechtigung einerseits und den Unterstützungspflichten
innerhalb der Familie andererseits besteht. Hält man sich
etwa das Pflichtteilsrecht der Eltern vor Augen, so ist es
nicht mehr so, dass es sich ausschliesslich durch den Für-
sorgegedanken rechtfertigen lässt. Auch die Wirklichkeit der
typischen Familie, wie sie dem ZGB zugrunde liegt, ist heute
nicht mehr die allgegenwärtige Konstellation. Vielmehr sind
eben auch Patchworkfamilien eine Lebensrealität.



10.3524           Conseil national 108 2 mars 2011

Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale

Skepsis hingegen hegt die Kommissionsmehrheit gegen-
über der Motionsbegründung. Es wird darin namentlich ge-
fordert, «dass die bisher diskriminierten unverheirateten Le-
benspartnerinnen und -partner in das gesetzliche Erb- und
Pflichtteilsrecht mit einbezogen werden und dadurch eine im
Vergleich zu den verheirateten sowie den eingetragenen
gleichgeschlechtlichen Partnern faire, d. h. gleichwertige Be-
handlung erfahren (allenfalls unter bestimmten Vorausset-
zungen hinsichtlich Gleichwertigkeit der Lebens- und Verant-
wortungsgemeinschaften).»
Diesen Auftrag will die Kommissionsmehrheit dem Bundes-
rat klar nicht erteilen. Die zitierte Begründung divergiert
denn auch ganz klar vom Motionstext. Auch wenn dieser
und nicht die Begründung massgebend sind, will die Kom-
missionsmehrheit hier Klarheit schaffen. Sie beschloss des-
halb mit 9 zu 8 Stimmen, den Motionstext zu ändern und da-
mit zu präzisieren. 
Hinter dem zweiten Satz des Motionstextes wird deshalb
eine Klammer eingefügt mit dem Wortlaut: «keine erbrechtli-
che Gleichstellung der Konkubinatspaare mit den Ehepaa-
ren». Damit ist einerseits der Auftrag an den Bundesrat klar,
und es soll verhindert werden, dass Bundesrat und Verwal-
tung umfangreiche Abklärungen treffen, die weder die Kom-
missionsmehrheit noch der Rat wollen. 
Der Ständerat übrigens hat den Motionstext in der Herbst-
session 2010 unverändert mit 32 zu 7 Stimmen angenom-
men. Ihre Kommission für Rechtsfragen hat den Antrag, den
Motionstext abzuändern, an der Sitzung vom 5. November
2010 mit 15 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen unterstützt
und dann die modifizierte Motion mit 9 zu 8 Stimmen bei 3
Enthaltungen angenommen.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen im Namen der Kom-
missionsmehrheit ebenfalls, die Motion anzunehmen. 

Roux Paul-André (CEg, VS), pour la commission: La motion
Gutzwiller a été déposée au Conseil des Etats le 17 juin
2010. Le texte de la motion, rédigé de manière très large,
charge le Conseil fédéral de revoir et d'assouplir le droit des
successions, notamment les dispositions sur la réserve, afin
qu'il réponde aux exigences actuelles tout en préservant le
rôle pérenne de la famille.
Le 25 août dernier, le Conseil fédéral s'est dit prêt à réexami-
ner la réglementation actuelle de la réserve successorale et
a proposé d'accepter la motion. Le 23 septembre dernier, le
Conseil des Etats a largement accepté la motion, par 37 voix
contre 7. Chargée à son tour d'examiner cette dernière, vo-
tre commission a rédigé un rapport daté du 5 novembre
2010 où elle expose ses considérations. Je reviendrai ici sur
quelques points importants.
Comme vous le savez, le droit des successions date, pour
l'essentiel, du début du XXe siècle. Il n'a pas fait l'objet de
révisions avant les années 1970. Il a alors été adapté par
étapes aux révisions du droit de la famille et à diverses occa-
sions ponctuelles. La dernière révision significative date de
l'entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré en-
tre les personnes de même sexe. Depuis lors, l'évolution de
la société continue son cours: forte augmentation de l'espé-
rance de vie, évolution de l'environnement social, mutation
des valeurs, de la structure de la société et du filet social.
Ces mutations ne sont pas sans conséquence et réduisent
parfois les fonctions assignées jusque-là au droit des suc-
cessions.
Afin d'adapter le droit successoral à ces évolutions, le déve-
loppement de la motion Gutzwiller, qui en précise le texte,
demande essentiellement trois modifications du droit en vi-
gueur: premièrement, l'abrogation des dispositions régissant
la réserve des parents; deuxièmement, la fixation de règles
plus libérales en matière de réserve et de répartition de la
quotité disponible, en particulier la réduction de la réserve
des descendants et l'amélioration de la possibilité de favori-
ser les petits-enfants; et troisièmement, l'extension des dis-
positions du droit des successions aux concubins, afin qu'ils
soient placés sur un pied d'égalité avec les couples mariés et
les couples de même sexe liés par un partenariat enregistré.

Sans entrer dans les détails, j'aimerais relever quelques
points concernant la question de la réserve successorale.
Sans me prononcer pour ou contre l'abrogation de la ré-
serve des parents, je tiens à souligner sa corrélation avec
l'obligation d'entretien en droit de la famille. Cet élément me
permet d'insister déjà sur le lien étroit qu'entretiennent ces
deux droits. Concernant la réserve des enfants, le droit
suisse connaît, il est vrai, la plus haute fraction en Europe: la
réserve des descendants est de trois quarts de ce à quoi la
succession leur donne droit. La motion veut que le Code civil
prévoie des règles plus libérales en matière de réserve et de
répartition de la quotité disponible.
La capacité de disposer du de cujus est une dimension es-
sentielle de notre droit des successions puisqu'elle est le
prolongement de la propriété privée. Les restrictions légales
à cette volonté sont le fruit d'une échelle de valeurs. Le droit
actuel offre tout de même déjà une certaine souplesse aux
disposants dans les limites de la réserve, il est vrai.
Un autre problème récurrent est qu'à l'heure actuelle les en-
fants héritent en général après l'âge de 50 ans. Ils n'ont dès
lors pas besoin de cette somme pour consolider leur situa-
tion financière, comme c'était le cas à l'époque. Ces enfants
quinquagénaires – voire plus âgés – auront par contre peut-
être besoin de cette somme pour assurer leurs vieux jours
afin de compenser des rentes ou économies insuffisantes.
Vu les considérations qui précèdent, la commission partage
donc l'avis du Conseil fédéral: un réexamen du droit des
successions est souhaitable, notamment en ce qui concerne
la question de la réserve.
J'en viens maintenant à la volonté de l'auteur de la motion
de mettre sur un pied d'égalité les partenaires de vie non
mariés avec les couples mariés et les personnes de même
sexe liées par un partenariat enregistré.
Avant tout, je désire rappeler brièvement que, ces dernières
années, le législateur a tenu compte, dans différents domai-
nes, des personnes formant une communauté de vie sans
être mariées. Leur situation juridique a été améliorée dans le
cas de la 1re révision de la LPP. En outre, comme l'a rappelé
le Conseil fédéral en réponse à la motion visant à conférer
un statut légal aux personnes vivant en concubinage, l'ob-
jectif des révisions successives des dispositions régissant le
mariage était de créer un droit du mariage libéral qui laisse
une large place aux aménagements privés. Les couples qui
ne peuvent se résoudre au mariage – ou au partenariat en-
registré, pour les personnes de même sexe – peuvent en-
core faire usage de la marge de manoeuvre que le législa-
teur leur laisse en recourant à des arrangements de type
contractuel.
Pour en revenir à la motion, je ne vous cache pas que la ma-
jorité de la commission, tout comme le Conseil fédéral, est
beaucoup plus réservée concernant la revendication d'éga-
lité, dans le domaine du droit des successions, entre les per-
sonnes vivant en concubinage et les couples mariés ainsi
que les personnes de même sexe liées par un partenariat
enregistré. Cet aspect de la motion risquerait de remettre
fondamentalement en cause l'institution du mariage et le
rôle de la famille, alors que ces deux buts sont explicitement
affirmés par le texte de la motion. Il y a d'ailleurs là une cer-
taine contradiction entre le texte de la motion et le dévelop-
pement de celle-ci.
Afin d'assigner des limites claires au mandat du Conseil fé-
déral, il a donc été proposé en commission de modifier le
texte de la motion. Ainsi, après l'affirmation dans le texte du
rôle pérenne de la famille, il sera précisé qu'il n'y aura pas
d'égalité, en droit des successions, entre les concubins et
les personnes mariées.
La majorité de la commission insiste sur le fait que, même
ainsi limité, le projet de révision sera de grande ampleur. Il
faudra prendre en considération plusieurs autres corps de
règles comme le droit matrimonial, les règles sur l'obligation
de l'entretien au sein de la famille, le droit des successions
des paysans, le droit des assurances sociales et le droit fis-
cal. Ce sera un travail de longue haleine pour l'administra-
tion fédérale et, si je peux encore venir à cette tribune pour
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en débattre dans quelques années, ce sera pour moi un si-
gne de longévité au Parlement!
Une minorité de la commission s'oppose à la motion. Son ar-
gumentation est double. D'une part, elle rejette la mise sur
pied d'égalité des couples mariés et des concubins afin de
préserver l'institution du mariage et le rôle de la famille;
d'autre part, elle considère qu'une révision du droit fiscal est
mieux à même de résoudre les problèmes évoqués qu'une
modification des règles sur la réserve héréditaire.
Je vous invite donc à adopter la motion Gutzwiller modifiée.
La commission l'a acceptée, par 9 voix contre 8 et 3 absten-
tions. Le texte de la motion ainsi modifié assignera des limi-
tes claires au mandat du Conseil fédéral. Il permettra une ré-
vision opportune de certaines dispositions du droit des
successions ne répondant plus aux exigences actuelles, tout
en maintenant le rôle pérenne de la famille – j'insiste sur ce
point.

Schwander Pirmin (V, SZ): Ich bitte Sie namens der Minder-
heit, die Motion abzulehnen.
Es ist an und für sich merkwürdig, wie der Bundesrat bei die-
ser Motion argumentiert; seine Ausführungen sind ja sehr
kurz gehalten. Einerseits ist der Bundesrat bereit, über die
heutige Pflichtteilsregelung im Erbrecht nachzudenken und
die erbrechtliche Gleichstellung von Konkubinats- mit Ehe-
partnern zu diskutieren. Andererseits spricht er in diesem
Zusammenhang von «rechtspolitischer Tragweite», von ei-
ner «Grossübung», und er spricht auch davon, dass wir mit
dieser Motion ein «Minenfeld» – Sie hören richtig: ein Minen-
feld – betreten. In der Kommission hat der Bundesrat zudem
darauf hingewiesen, «dass eine solche Anpassung voraus-
setzt, dass man sich der Kollateralfolgen eines solchen Pa-
radigmenwechsels entsprechend bewusst ist».
Merkwürdig ist auch, dass niemand einen dringenden Hand-
lungsbedarf geltend gemacht hat, wie das bei Motionen oder
parlamentarischen Initiativen üblich ist. Selbst der Motionär
spricht lediglich von einem «über hundertjährigen, nicht
mehr zeitgemässen Erb-/Pflichtteilsrecht». Das ist meines
Erachtens vorwiegend eine subjektive Wahrnehmung und
Beurteilung. Wie unsere Kommissionssprecherin ausgeführt
hat, haben wir ein paarmal Revisionen vorgenommen.
Die Kommission schlägt Ihnen einen geänderten Motions-
text vor. Sie will mit grossem Mehr keine erbrechtliche
Gleichstellung der Konkubinatspaare mit den Ehepaaren.
Aber auch bei einem geänderten Motionstext ist die Frage
des dringenden Handlungsbedarfs in objektiver Weise noch
nicht beantwortet.
Das Minenfeld, von dem der Bundesrat spricht, haben wir
immer noch. Wenn das Pflichtteilsrecht angepasst wird,
dann muss auch die Stellung der Familienmitglieder in der
Frage der gegenseitigen Unterstützung geprüft werden. Es
kann und darf ja wahrscheinlich nicht sein, dass beispiels-
weise die Eltern ihr Vermögen frühzeitig an Dritte verschen-
ken und/oder vererben, die Kinder dann aber später für all-
fällige Unterhaltszahlungen herangezogen werden können.
Wenn das Pflichtteilsrecht angepasst wird, dann müssen
auch mindestens das Eherecht, allfällig auch das Sozialver-
sicherungsrecht, aber mindestens auch das bäuerliche Erb-
recht bzw. das bäuerliche Bodenrecht überprüft werden.
Die Flexibilität, welche der Motionär will, kann weitgehend
über ein Testament erreicht werden, insbesondere auch
dann, wenn es um die Nachfolgeregelung in Unternehmen
geht. In diesem Fall wäre allenfalls noch zu überlegen, ob
eine Revision des Steuerrechts notwendig wäre.
Die Minderheit will keinen künstlich-abstrakten Handlungs-
bedarf kreieren und nicht ohne Not ein Minenfeld betreten.
Überdies glaube ich, dass wir genügend Arbeit in anderen
Bereichen haben und nicht noch ein neues Jahrhundertpro-
jekt lostreten müssen. Beenden wir zum Beispiel die Aktien-
rechtsrevision, die Swissness-Vorlage und die Überarbei-
tung der Strafrechtsnormen, um nur ein paar dringendere
Vorlagen zu erwähnen. 
Lehnen wir die Motion ab, und konzentrieren wir uns auf Be-
reiche, wo wir tatsächlich aktuell einen Handlungsbedarf ha-
ben!

Gadient Brigitta M. (BD, GR): Mit der vorliegenden Motion
des Ständerates wird beantragt, die heutige Pflichtteilsrege-
lung zu überdenken, ja, es geht um die grundsätzliche Fra-
ge, ob unsere gesetzlichen Regelungen zum Pflichtteilsrecht
noch zeitgemäss sind.
Unser Erbrecht ist fast hundertjährig. Zwar hat es im Laufe
der Jahre Anpassungen gegeben, aber es ist offensichtlich,
dass die bei seinem Inkrafttreten geltenden Regelungen den
geänderten demografischen, familiären und gesellschaftli-
chen Lebensrealitäten nicht mehr entsprechen, in einigen
Bereichen mehr, in anderen weniger. Es macht deshalb
nach Auffassung der BDP-Fraktion durchaus Sinn, das heu-
te geltende Pflichtteilsrecht neu zu überdenken. Es gibt viele
neue Lebenssituationen und Konstellationen im Vergleich
zur Zeit, als das Gesetz geschaffen wurde.
Nun stützt sich insbesondere das Erbrecht einerseits auf ge-
sellschaftliche Überzeugung, andererseits auf politische Be-
urteilung und Wertung ab. In der Kommission fand denn
auch bereits eine eingehende Diskussion statt, wie weit eine
Überprüfung überhaupt zu erfolgen habe. Dabei teilte eine
Mehrheit die Auffassung, dass der Kerngehalt der Familie
bewahrt werden solle. Wir stimmen dem zu. Der Erblasser
soll auch frei bleiben, Angehörige im bisherigen Ausmass zu
begünstigen. Eine Überprüfung drängt sich hingegen bezüg-
lich einer Abschaffung des Pflichtteils der Eltern und einer
Reduktion des Pflichtteils der Nachkommen auf.
Die Geister scheiden sich dann beim Thema Gleichstellung
Konkubinatspartner/Ehepartner. Hier hat unsere Kommis-
sion für Rechtsfragen den Text der Motion angepasst. Die
BDP hätte es eigentlich für zweckmässig erachtet, auch die
Situation der Konkubinatspaare in die Überprüfung einzube-
ziehen, ohne dass wir uns dabei hier und jetzt für eine völ-
lige Gleichstellung ausgesprochen hätten. Der Gesetzgeber
sollte eigentlich nicht vor den gesellschaftlichen Realitäten
einfach die Augen verschliessen. Auf der anderen Seite ist
klar, dass jede Änderung der heutigen Regelung auch eine
grosse rechtspolitische Tragweite hat, weshalb Änderungen
sorgfältig zu prüfen sind. Dabei muss auch die Frage nach
allfälligen weiteren Folgen gestellt werden. Erbrecht betrifft
schliesslich Grundzüge des Privatrechts und hat natürlich ei-
nen Bezug zu anderen Rechtsgebieten.
Deshalb ist klar, dass diesbezügliche Auswirkungen in eine
umfassende Prüfung einbezogen werden müssen, so zum
Beispiel der Konnex zwischen Pflichtteilsberechtigung und
rechtlichen Unterstützungspflichten innerhalb der Familie,
dann aber auch das Güterrecht, das Sozialversicherungs-
recht, das Steuerrecht usw. Eine solche gründliche Prüfung
hat aufzuzeigen, was getan werden soll, was nötig ist, was
möglich ist. Was dann konkret für Anpassungen vorgenom-
men werden sollen, das ist letztlich politisch auszuhandeln
und zu entscheiden, aber sinnvollerweise eben gestützt auf
eine breite Auslegeordnung.
Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal festhalten:
Die Überprüfung der geltenden Pflichtteilsregelung im Sinne
der Motion ist eine anspruchsvolle Aufgabe von grosser
Tragweite. Aber sie ist angesichts der heutigen Lebensreali-
täten wie der gestiegenen Lebenserwartung, der geänder-
ten sozialpolitischen Rahmenbedingungen, des heute im
Vergleich zu früher bestehenden sozialen Auffangnetzes,
des gesellschaftlichen Wertewandels – kurz, der Änderung
der Lebensverhältnisse und Lebensformen – angezeigt.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen namens der BDP-Frak-
tion, der Motion gemäss dem Antrag unserer Kommission
zuzustimmen.

Amherd Viola (CEg, VS): Um es gleich vorauszuschicken:
Die CVP/EVP/glp-Fraktion lehnt eine erbrechtliche Gleich-
stellung des Konkubinats mit der Ehe klar und deutlich ab.
Wir widersetzen uns einer Schwächung des Instituts der Ehe
und der Rolle der Familie. Wenn das Konkubinat von allen
rechtlichen Vorteilen der Ehe profitieren kann, die Nachteile,
wie beispielsweise im Steuerrecht, aber nicht in Kauf neh-
men muss, machen wir die Ehe derart unattraktiv, dass wir
sie gleich aufheben können. Dagegen wehren wir uns, und
deshalb können wir der Motion nur in dem von der Kommis-
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sion geänderten Wortlaut zustimmen. In diesem Wortlaut
hält die Motion nämlich ausdrücklich fest, dass eine erb-
rechtliche Gleichstellung der Konkubinatspaare mit Ehepaa-
ren nicht infrage kommt. Unter dieser Voraussetzung werden
wir die Motion aus folgenden Gründen annehmen:
Der Grundstein für das heutige Erbrecht wurde vor gut hun-
dert Jahren gelegt. Seitdem wurden einzelne Änderungen
und Anpassungen an die gesellschaftliche Entwicklung vor-
genommen. So wurde unter anderem die Situation der aus-
serehelichen Kinder, der überlebenden Ehegatten und der
eingetragenen Partner berücksichtigt und das Pflichtteils-
recht der Geschwister aufgehoben. 
Die Änderungen gehen grösstenteils auf die Siebziger- und
Achtzigerjahre zurück. Die gesellschaftliche Entwicklung ist
seither nicht stehengeblieben. Verwiesen sei nur auf die
massiv gestiegene Lebenserwartung und die gegenüber An-
fang des 20. Jahrhunderts gut ausgebauten Sozialversiche-
rungen. Dem Pflichtteilsrecht der Eltern, bei dem der Fürsor-
gegedanke im Vordergrund steht, kommt heute also nicht
mehr die gleiche Bedeutung zu wie vor hundert Jahren.
Auch die traditionelle Familie, wie sie dem Erbrecht noch zu-
grunde liegt, ist heute nicht mehr die Regel, sondern es gibt
viele Konstellationen wie Patchworkfamilien, Stiefkinder usw. 
Ein dokumentarisches Beispiel für diese Veränderungen
wurde mir kürzlich von einem Versicherungsberater geschil-
dert. Bei der Beratung eines Familienunternehmens hat der
Vater als Seniorpartner gesagt, er werde die Unterneh-
mungsführung seinem Sohn überlassen und sich nicht mehr
einmischen, worauf der Sohn geantwortet hat: «Aber Vater,
ich bin nun 62 Jahre alt.» Es kann also durchaus Sinn ma-
chen, dass beim Erben beispielsweise eine Generation
übersprungen wird, was beim heutigen Pflichtteilsrecht nur
mit komplizierten Vertragswerken möglich ist.
Wie der Bundesrat und die Kommission sind wir der Mei-
nung, dass eine Überprüfung des Erbrechts, insbesondere
der Pflichtteilsregelung, angebracht ist. Einer zeitgemässen,
flexiblen Ausgestaltung des Erb- und Pflichtteilsrechts, das
den stark geänderten demografischen, familiären und ge-
sellschaftlichen Lebensrealitäten angepasst wird, können
wir zustimmen – wie gesagt unter der Voraussetzung, dass
das geltende Recht in seinem Kerngehalt erhalten bleibt,
dass die Familie weiterhin geschützt bleibt und dass keine
erbrechtliche Gleichstellung des Konkubinats mit der Ehe er-
folgt.
Die angestrebte Revision wird eine grosse und schwierige
Baustelle werden. Neben den gesetzlichen Bestimmungen
des Erbrechts werden auch jene des Eherechts, des Famili-
enrechts, des bäuerlichen Erbrechts, des Sozialversiche-
rungsrechts und des Steuerrechts betroffen sein. Trotzdem
sind wir der Meinung, dass sich Überlegungen in diese Rich-
tung lohnen, weshalb wir Ihnen die Annahme der von der
Kommission geänderten Motion beantragen.

Wyss Brigit (G, SO): Sie haben es gehört, das Erbrecht im
Zivilgesetzbuch ist hundertjährig, es ist auf die traditionelle
Familie zugeschnitten, und so steht denn auch die Familie
im Zentrum des Vermögensübergangs. Dadurch sind die
Verfügungsfreiheiten der Erblasserin, des Erblassers eng
begrenzt. Das Erbrecht hat aber in den vergangenen Jahr-
zehnten auch eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung
bekommen, wie im Rahmen des Nationalen Forschungspro-
gramms 52 herausgefunden wurde. So betrug beispiels-
weise im Jahre 2000 das Erbvolumen etwa 30 Milliarden
Franken. Durch die demografische Entwicklung konzentriert
sich dieses Vermögen heute in der Rentnerinnen- und Rent-
nergeneration und dient so kaum als Starthilfe, als Existenz-
sicherung oder zu Ausbildungszwecken, wie es einst ange-
dacht war.
Darum muss beispielsweise das Pflichtteilsrecht der Eltern
überdacht werden. Mit einer Lockerung des Pflichtteilschut-
zes könnte die Erblasserin, der Erblasser über einen etwas
grösseren Teil des Vermögens frei verfügen und es in einem
volkswirtschaftlich und sozialpolitisch besseren Sinn vertei-
len. Beispielsweise könnte man die Enkelinnen und Enkel
bis zu einem gewissen Grad bevorzugen. Wir werden heute

fast doppelt so alt, verglichen mit den Menschen in jener
Zeit, als das Erbrecht und das Zivilgesetzbuch geschaffen
wurden. Es ist deshalb naheliegend, dass die Pflichtteilsre-
gelung angesichts dieser demografischen Entwicklung über-
dacht wird, und dazu ist der Bundesrat ja auch bereit.
Eine Überprüfung des Erbrechts drängt sich aber auch im
Zusammenhang mit den eingetragenen Partnerschaften so-
wie mit den unverheirateten Paaren auf. Ihre Kommission,
es wurde bereits erwähnt, hat die Motion in dem Sinn ange-
passt, und sie will sicherstellen, dass es keine erbrechtliche
Gleichstellung der Konkubinatspaare mit den Ehepaaren
gibt. Trotzdem gehen wir davon aus, dass es unumgänglich
sein wird, auch hier Überlegungen anzustellen. Denn auch
in diesem Bereich hinkt das Erbrecht der heutigen Lebens-
realität hinterher, weil es ganz einfach auf ganz andere ge-
sellschaftliche und Familiensituationen abgestellt hat.
50 Prozent der Ehen werden heute bekanntlich geschieden,
und es gibt entsprechend viele Lebensformen, Patchworkfa-
milien.
Selbstverständlich gibt es im Zusammenhang mit einer Fle-
xibilisierung des Erbrechts auch Fragen in Bezug auf Steu-
errecht, AHV und Unterstützungspflicht zu diskutieren. Der
Bundesrat hat in seiner kurzen Antwort auf die sehr offen
formulierte Motion denn auch nur – aber immerhin – gesagt,
dass er bereit sei, eine vertiefte Reflexion über das Institut
Ehe anzustellen. Eugen Huber, der Schöpfer des Erbrechts,
würde wohl mindestens die Stirn runzeln, wenn er sehen
müsste, wie weit das geltende Erbrecht heute von der Le-
bensrealität entfernt ist. 
Der Weg zu einem zeitgemässen Erbrecht wird, das ist uns
bewusst, sehr steinig und lang sein. Trotzdem sind die Grü-
nen überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, diese Diskussion
anzustossen, und wir bitten Sie in diesem Sinn, die Motion
zu unterstützen.

Fluri Kurt (RL, SO): Nach all dem Gesagten möchte ich nur
noch auf die bisher vorgebrachten Bedenken eingehen, zu-
erst auf diejenigen der Minderheit, vorgetragen von Herrn
Schwander. Herr Schwander sagt, es gebe keinen dringen-
den Handlungsbedarf. Dringender Handlungsbedarf ist nicht
vorausgesetzt für die Erheblicherklärung einer Motion.
Handlungsbedarf besteht aber; ich glaube, das ist unbestrit-
ten.
Nehmen Sie nur den Fall, den der Motionär im Ständerat er-
wähnt hat. Es ist doch so, dass früher ein überlebender Ehe-
gatte, vor allem wenn es die Witwe war, rein aus wirtschaftli-
chen und sozialen Gründen praktisch gezwungen war, sich
wieder zu verheiraten. Heute ist das vielfach nicht mehr nö-
tig – aus materiellen Gründen. Deshalb wird eine losere
Partnerschaft vorgezogen, eine Haushaltgemeinschaft –
was auch immer –, ohne dass deswegen gleich ein Konkubi-
nat, eine eheähnliche Gemeinschaft, gegründet wird. Dar-
aus fliessen nicht nur emotionale Zuwendungen, sondern
unter Umständen auch finanzielle Unterstützungen. Beim
Hinschied des überlebenden Ehegatten, der nun in einer
Partnerschaft gelebt hat, kommt natürlich das Erbrecht zum
Tragen, möglicherweise zugunsten einer Nachkommen-
schaft, die sich nicht um ihren Vater oder um ihre Mutter ge-
kümmert hat – im Gegensatz zu einer Drittperson. Diese
Drittperson kommt eindeutig zu kurz. Das kann man auch
nicht mit testatorischen Verfügungen genügend korrigieren.
Zumindest dieser Umstand müsste uns dazu führen, das
Erbrecht einer Überprüfung zu unterziehen.
Die anderen von Herrn Schwander angeführten Bedenken
sind unseres Erachtens nicht erheblich. Die Revision des
Aktienrechts, die Swissness-Vorlage, die Revision des Straf-
rechts – das alles wird nicht tangiert. Das Bundesamt für Ju-
stiz hat mehrere Abteilungen; nicht alle in diesem Amt der
Bundesverwaltung werden sich jetzt auf das Erbrecht stür-
zen.
Die BDP wiederum hat vorgebracht, man hätte geradeso
gut – oder besser – beim ursprünglichen Motionstext verblei-
ben können. Da muss man aber zu bedenken geben, dass
bereits im Ständerat Bedenken hinsichtlich der Konkubinats-
frage vorgebracht wurden. Wir wissen auch, dass einer par-
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lamentarischen Initiative Hofmann Urs 07.458, die sich ein-
zig auf die Frage der Gleichstellung des Konkubinats mit der
Ehe bezogen hatte, im März 2009 keine Folge gegeben
wurde. Deswegen ist es klug, wenn man den Motionstext im
genannten Sinn abändert. Es ist nicht zuletzt auch deswe-
gen klug, weil zwischen Motionstext und Begründung ein Wi-
derspruch besteht; die Kommissionssprecherin und der
Kommissionssprecher haben darauf hingewiesen. Es ist
klar, dass man bei der Auflösung dieses Widerspruchs in
Richtung Motionstext und nicht in Richtung Begründungstext
geht.
Unter diesen Umständen sind wir ganz klar der Auffassung,
dass man der Motion mit dem abgeänderten Text zustimmen
soll. Wir freuen uns mit dem Bundesrat auf die nun in Gang
zu setzende vertiefte Reflexion über das Institut der Ehe.

Heer Alfred (V, ZH): Ich bitte Sie im Namen der SVP-Frak-
tion, den Antrag der Minderheit zu unterstützen und die Mo-
tion abzulehnen.
Herr Schwander hat den grossen Teil der Begründung vor-
gebracht. Sie wissen, dass die Formulierung der Motion so
offen ist, dass der Auftrag an den Bundesrat nicht klar ist.
Aus der Begründung geht aber klar hervor, dass man Konku-
binatspaare faktisch Verheirateten gleichstellen will, und das
führt unserer Meinung nach zu weit. Wir haben jetzt ein Erb-
recht, das historisch gewachsen ist, und man kann jetzt nicht
einfach die Neuerung einführen, dass Konkubinatspaare
den Verheirateten gleichgestellt sind, sonst muss man sich
langsam fragen, wofür man überhaupt noch heiraten soll.
Es trifft zwar zu, dass man jetzt die Motion abgeändert hat
und keine erbrechtliche Gleichstellung der Konkubinats-
paare mit den Ehepaaren will. Herr Fluri hat jetzt aber so-
eben wieder ein Beispiel angeführt, das Beispiel eines Va-
ters, dessen Frau verstorben ist und der jetzt eine Freundin
hat, die ihn pflegt und die er dann erbrechtlich nicht bevorzu-
gen kann, weil die Kinder einen Pflichtteil erhalten, der ge-
setzlich festgelegt ist. Die Motion ist nicht klar formuliert, und
der Motionär agiert teilweise auch widersprüchlich. Deshalb
hat die Kommission für Rechtsfragen diese Korrektur denn
auch vorgenommen.
Wir sind nicht der Meinung, dass solche Motionen, welche
eine grundlegende und generelle Überprüfung mit einem
«Wischi-Waschi-Auftrag» beinhalten, zielführend sind. Was
heisst denn, dass man das Erbrecht den «geänderten de-
mografischen, familiären und gesellschaftlichen Lebensreali-
täten anzupassen» hat? Die «geänderten demografischen,
familiären und gesellschaftlichen Lebensrealitäten» sind ei-
gentlich Begriffe, die interpretationsbedürftig und eben nicht
klar sind.
Deshalb ist auch der Auftrag an den Bundesrat nicht klar,
wenn wir diese Motion annehmen. Wir hätten hier von einem
bewährten Ständerat wie Herrn Felix Gutzwiller, auch er aus
dem Kanton Zürich, schon noch einen ein bisschen spezifi-
scher abgefassten Text gewünscht, der auch mit Klarheit
festhalten würde, was der Motionär eigentlich will, und nicht
einen generellen Aufwisch des ganzen Erbrechts in Aussicht
stellt. Denn wenn der Bundesrat einen Bericht erstattet, sind
wir wieder gleich weit. Dann wird die Streiterei darüber, was
zu ändern ist, wieder vor vorne beginnen. Deshalb ist diese
Motion nicht zielführend. 
Wir bitten Sie, die Motion abzulehnen.

Sommaruga Simonetta, Bundesrätin: Der Bundesrat ist gerne
bereit, die heutige Pflichtteilsregelung im Erbrecht zu über-
denken, und der Bundesrat ist überzeugt, dass es sich auch
mit einer allfälligen Teilrevision weiterhin lohnen wird zu hei-
raten. Die Motion ist ja auch offen genug formuliert, sodass
keine bestimmte Lösung vorweggenommen wird. Klar ist –
und das steht so im Motionstext –, dass es dem Erblassen-
den auch bei einer Teilrevision weiterhin freistehen soll, die
Angehörigen im bisherigen Ausmass zu begünstigen. 
Im Jahr 2000 wurden in der Schweiz 28,5 Milliarden Franken
vererbt; in der Zwischenzeit ist es noch etwas mehr pro Jahr
geworden. Weniger als die Hälfte der gesamten Erbsumme
ging an Erbende unter 55 Jahren. Die Erbschaften dienen

also immer weniger zum Aufbau einer eigenen Existenz
oder zur Finanzierung der Familienphase. Andererseits kom-
men die Erbschaftsregelungen doch immer wieder in Konflikt
mit neuen Lebensformen. Nichttraditionelle Familienkonstel-
lationen, die ja heute normal sind, führen häufig zu Konflik-
ten mit dem Erbrecht. Der Bundesrat ist wie der Motionär der
Ansicht, dass die heutige Lebenswirklichkeit eine Flexibili-
sierung und eine Anpassung der geltenden Pflichtteilsrege-
lung erforderlich macht, und er ist somit bereit, die Motion
anzunehmen. Dem Bundesrat ist aber bewusst, dass die An-
nahme dieser Motion nicht nur erbrechtliche, sondern auch
familienrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Überle-
gungen notwendig machen wird. Wenn Sie die Motion an-
nehmen, führt das sicher nicht auf ein Minenfeld, aber es ist
richtig, dass wir eine komplexe und herausfordernde Auf-
gabe vor uns haben – und das lieben wir ja. 
Ihre Kommission für Rechtsfragen schlägt vor, den Text der
Motion noch zu ergänzen, und zwar dahingehend, dass die
erbrechtliche Gleichstellung von Konkubinats- und Ehepaa-
ren ausgeschlossen sein soll. Der Bundesrat kann sich auch
mit dieser einschränkenden Präzisierung einverstanden er-
klären. 
Ich bitte Sie, die Motion in abgeänderter Form anzunehmen.
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Motion SiK-SR.
Bewilligungs- und Kontrollsystem
für Sicherheitsfirmen,
welche in Krisen- und Kriegsgebieten
arbeiten

Motion CPS-CE.
Système d'autorisation et de contrôle
pour les entreprises de sécurité
qui opèrent dans des régions en crise
ou en guerre

Einreichungsdatum 06.09.10
Date de dépôt 06.09.10

Ständerat/Conseil des Etats 23.09.10

Bericht SiK-NR 22.02.11
Rapport CPS-CN 22.02.11

Nationalrat/Conseil national 02.03.11

Le président (Germanier Jean-René, président): Là encore,
vous avez reçu un rapport écrit de la commission. Celle-ci
propose d'adopter la motion.

Allemann Evi (S, BE), für die Kommission: Die Sicherheits-
politische Kommission unseres Rates hat an ihrer Sitzung
vom 22. Februar 2011 die von der Sicherheitspolitischen
Kommission des Ständerates am 6. September 2010 einge-
reichte und vom Ständerat am 23. September 2010 einstim-
mig angenommene Motion geprüft. Ich nehme es gleich vor-
weg: Ihre Kommission beantragt mit 19 zu 1 Stimmen bei 1
Enthaltung die Annahme der Motion.
Die Motion beauftragt den Bundesrat, gesetzliche Grundla-
gen vorzulegen, wonach ein Bewilligungs- und Kontroll-
system für Sicherheitsfirmen eingeführt wird, welche aus der
Schweiz Dienstleistungen in Krisen- und Kriegsgebieten er-
bringen. Die von der SiK-SR aufgeworfene Thematik einer
Bundesregelung für in Krisen- und Konfliktgebieten tätige
private Sicherheits- und Militärfirmen ist nicht neu. Der Bun-
desrat befasste sich bereits im Frühjahr 2008 mit dieser The-
matik, verzichtete aufgrund eines Berichtes des Bundesam-


